
S a t z u n g

des Vereins der Freunde und Förderer 

der Claus-Rixen-Schule in Altenholz e. V.

Die am 09.07.1979 errichtete Satzung wurde durch Beschluss der Mitgliederversammlung 

vom 29.05.1980 in §§ 1 und 2, durch Beschluss der Mitgliederversammlung vom 02.12.1993 

in § 8,durch Beschluss der Mitgliederversammlung vom 26.10.2010 in §§ 5, 6, 7 und 8 und 

durch Beschluss der Mitgliederversammlung vom 19.12.2013 in §§ 1, 2, 3, 5 und 6 geändert.

Am 25.10.2022 erfolgte durch Beschluss der Mitgliederversammlung eine Änderung in §§ 3.

§ 1

Name und Sitz des Vereins

(1) Der Verein hat den Namen „Verein der Freunde und Förderer der Claus-Rixen-Schu-

le in Altenholz-Klausdorf“. Sitz des Vereins ist Altenholz.

(2) Der Verein ist eingetragen in das Vereinsregister des Amtsgerichts Eckernförde und 

führt den Zusatz „eingetragener Verein“ („e.V.“).

(3) Der Verein beginnt am 24.08.1979.

§ 2

Zweck des Vereins

Zweck des Vereins ist die Förderung der Bildung und Erziehung durch die Beschaf-

fung von Mitteln für die Schule Claus-Rixen-Schule in Altenholz, Standort Altenholz-

Klausdorf.Er dient ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken im Sinne 

des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung, insbesondere 

durch Förderung des Unterrichts, der Erziehung und des Schullebens.

Der Verein ist selbstlos tätig. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen 

Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln 

des Vereins.

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder 

durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 

§ 3

Das Geschäftsjahr ist das Kaldenderjahr.

§ 4

Die Organe des Vereins sind:
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a) der Vorstand 

b) die Mitgliederversammlung

§ 5

Der Vorstand

(1) Der Vorstand vertritt den Verein gemäß § 26 des Bürgerlichen Gesetzbuches, leitet 

die Vereinsgeschäfte, verwaltet das Vereinsvermögen und verfügt darüber nach der 

im § 2 genannten Zweckbestimmung.

(2) Der Vorstand besteht aus

dem Vorsitzenden sowie

zwei stellvertretenden Vorsitzenden,

von denen einer der Kassenwart ist.

Die Amtszeit des Vorstandes beträgt 2 Jahre.

Die Vorstandsmitglieder sind jeweils allein vertretungsberechtigt.

(3) Für die Beschlussfassung des Vorstands bedarf es keiner Formen und Fristen und 

keines Quorums. § 28 BGB findet insoweit keine Anwendung; § 34 BGB bleibt unbe-

rührt.

(4) Der Vorsitzende und ein stellvertretender Vorsitzender werden von der Mitgliederver-

sammlung aus ihrer Mitte gewählt. Sie dürfen dem Lehrerkollegium nicht angehören. 

Der andere stellvertretende Vorsitzende ist vom Lehrerkollegium zu benennen.

(5) Die Tätigkeit der Vorstandsmitglieder für den Verein ist ehrenamtlich.

(6) Der Schulleiter ist berechtigt, an den Sitzungen des Vorstands mit beratender Stimme

teilzunehmen.

(7) Der Vorstand hat neben den in Absatz 1 festgelegten Zuständigkeiten folgende Auf-

gaben:

a) Einladung zur Mitgliederversammlung;

b) Festlegung der Tagesordnung der Mitgliederversammlung;

c) Leitung der Mitgliederversammlung;

d) Entscheidung über Aufnahmeanträge;

e) Bericht- und Rechnungslegung gegenüber der Mitgliederversammlung.
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§ 6

Mitgliederversammlung

(1) Mindestens einmal jährlich ist eine Mitgliederversammlung durch Veröffentlichung in 

den Altenholzer Nachrichtenoder in den Claus-Rixen-Nachrichtenmit einer Frist von 

mindestens zwei Wochen unter Bekanntgabe der Tagesordnung einzuberufen. Sie 

wird vom Vorsitzenden geleitet.

(2) Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglie-

der beschlussfähig. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst, jedes Mitglied

hat eine Stimme.

(3) Die Mitgliederversammlung hat folgende Aufgaben:

a) Den Vorsitzenden und den stellvertretenden Vorsitzenden zu wählen;

b) einen Rechnungsprüfer zu wählen;

c) Berichte und Erklärungen des Vorstandes entgegenzunehmen;

d) dem Vorstand Entlastung zu erteilen;

e) über Anträge der Mitglieder zu entscheiden;

f) Satzungsänderungen zu beschließen, dies jedoch nur mit zwei Dritteln der Stim-

men der Anwesenden.

(4) Über die Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift anzufertigen, Beschlüsse sind 

wörtlich in die Niederschrift aufzunehmen. Die Niederschrift ist von dem Vorsitzenden

zu unterzeichnen und von einem anderen Vorstandsmitglied gegenzuzeichnen. 

§ 7

Mitgliedschaft

(1) Mitglied des Vereins können Eltern von Schülern, andere volljährige Personen sowie 

Personenvereinigungen und juristische Personen werden.

(2) Die Mitgliedschaft wird durch eine schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand er-

worben oder durch Zahlung des ersten Mitgliedsbeitrages. Die Mitgliedschaft im Ver-

ein setzt voraus, dass dem Verein eine Einzugsermächtigung hinsichtlich des vom 

Mitglied nach § 8 der Satzung festgelegten Mitgliedsbeitrags im Lastschriftverfahren 

erteilt wird.

(3) Der Austritt aus dem Verein kann einen Monat vor Ende des Geschäfts- oder Schul-

jahres für das folgende Geschäftsjahr oder zum Ende des Schuljahres durch schriftli-

che Erklärung gegenüber dem Vorstand erklärt werden. Eltern von Schülern, die die 

Schule verlassen, scheiden als Mitglied aus, wenn sie nicht ausdrücklich ihre weitere 

Mitgliedschaft erklären; gleichwohl sind die Ausscheidenden verpflichtet, von sich aus

den Vorstand schriftlich bis zum Ende des Kalenderjahres über ihr Ausscheiden zu 

unterrichten, in dem ihre Kinder die Schule verlassen. Erfolgt die Unterrichtung nach 
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S. 2 nicht oder nicht fristgemäß und fallen deswegen im Rahmen von Rücklastschrif-

ten beim Beitragseinzug durch den Vorstand vom Verein zu tragende Gebühren an, 

sind die ausgeschiedenen Eltern verpflichtet, diese dem Verein zu erstatten.

(4) Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder 

keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Sie erhalten bei ihrem Aus-

scheiden oder bei Auflösung oder bei Aufhebung des Vereins keinerlei Erstattung.

§ 8

Vereinsbeiträge

Die Höhe des Beitrages kann das Mitglied selbst bestimmen. Der Mitgliedsbeitrag be-

trägt mindestens 1,00 EUR monatlich je Mitglied. Die Beiträge sind möglichst jährlich,

im Einzugsverfahren im Voraus auf das Vereinskonto zu zahlen.

Bei Eintritt wirtschaftlicher Notlage kann Herabsetzung bzw. zeitweilige Aussetzung 

des Beitrages bewilligt werden.

§ 9

Auflösung des Vereins

(1) Die Auflösung des Vereins kann nur durch eine Mitgliederversammlung beschlossen 

werden, die hierzu gesondert einberufen sein muss.

(2) Für den Beschluss der Auflösung ist eine Stimmenmehrheit von ¾ der auf der Ver-

sammlung anwesenden Mitglieder erforderlich.

(3) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zwe-

ckes fällt das Vermögen des Vereins an den Träger der Claus-Rixen-Schule, der es 

unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke im Sinne des § 2 zu ver-

wenden hat. Wenn dies wegen Auflösung der Schule nicht möglich sein sollte, ist das

Vermögen einer gemeinnützigen Körperschaft des öffentlichen Rechts zuzuführen, 

die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat.
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